
      K E K 
   Kommission zur  Ermittlung  der  

   Konzentration im Medienbereich 
 
   

 Geschäftsstelle 

 

 Helene-Lange-Straße 18 a 

 14469 Potsdam 
 
 Tel.: (03 31) 2 00 63 60 

 Fax: (03 31) 2 00 63 70 
 

 E-Mail: info@kek-online.de 

  http://www.kek-online.de 
 

 
 
 
159. Sitzung der KEK am 13.07.2010 
 
 
 
 

 

Die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) hat ent-

schieden, dass der folgenden Zulassung keine Gründe der Sicherung der Meinungs-

vielfalt entgegenstehen: 

 

 

Zulassungsantrag VOX / VOX Television GmbH 

 

Die VOX Television GmbH hat bei der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) einen 

Antrag auf Zulassung des Programms VOX, für die Dauer von zehn Jahren ab dem 01.01.2011 ge-

stellt. Die Antragstellerin veranstaltet bisher auf Grundlage einer Zulassung der LfM gemeinsam mit 

der DCTP Entwicklungsgesellschaft für TV-Programm mbH das ganztägige Vollprogramm VOX.  

 

An der Antragstellerin hält die RTL Television GmbH über die VOX Holding GmbH 99,7 % der Anteile. 

Die übrigen 0,3 % der Anteile werden von der DCTP Entwicklungsgesellschaft für TV-Programm mbH 

gehalten. Die RTL Television GmbH ist mittelbar eine 100 %ige Tochter der CLT-UFA S.A., an der die 

RTL Group S.A. 99,7 % der Anteile hält. Die RTL Group S.A. wird wiederum von der Bertelsmann AG 

kontrolliert. 

 Pressemitteilung 7/2010 
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Im Überblick stellen sich die Beteiligungsverhältnisse wie folgt dar: 

 

CLT-UFA S.A.,
Luxemburg

RTL Group S.A.
Luxemburg

(Eigenbesitz 0,76 %)

Bertelsmann 

AG

8,91

100

99,7

Streubesitz

Super RTL

RTL DISNEY Fernse-
hen GmbH & Co. KG

RTL Television 
RTL Crime   
RTL Living    

RTL Television GmbH

RTL II

RTL 2 Fernsehen 
GmbH & Co. KG

UFA Film und 
Fernseh GmbH, 

Köln

Veranstalter, dessen Programm 
der RTL Group zuzurechnen ist

1008,627,350

50

31,5

31,5

1,1

100

100 (Z)

Bertelsmann 
Stiftung

Familie Mohn

90,33

77,4 

19,3

* :   seit 30.11.2007 nicht mehr auf Sendung          

Z :   Zwischengesellschaften ausgeklammert

Streubesitz
0,3

RTL Group 
Deutschland 

GmbH

100 

50 (Z)

n-tv    

n-tv Nachrichten-
fernsehen GmbH 100  

Walt Disney 
Company, 

Delaware/USA

BVI Television 
Investments, Inc.

Burda GmbH

Tele-München
Fernseh-GmbH &  Co. 
Medienbeteiligung KG

KG Heinrich Bauer 
Verlag

50

(Z)

Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH

Gesellschafter: Prof. Dr. Dieter Vogel, Prof. Dr. Jürgen Strube, 
Prof. Dr. Werner Bauer und drei Vertreter der Familie Mohn 
(Elisabeth Mohn, Dr. Brigitte Mohn, Christoph Mohn)

Kapital-
anteile

RTL interactive 
GmbH

100

K1010*    

GEMS TV 
Deutschland GmbH

19,87

Bertelsmann Capital 
Holding GmbH

RTL Group 
Germany S.A.100 

Passion

Passion GmbH50,4

UFA Film & TV 
Produktion GmbH 

100

49,6

Gruner + Jahr AG 
& Co. KG

74,9 

100 

Motor Presse 
Stuttgart GmbH & 

Co. KG

59,9 

auto motor und 
sport Channel

Motor Presse TV 
GmbH

Druck- und Verlagshaus 
Gruner + Jahr AG

(geschäftsführende 
Komplementärin )

73,4 

2 

Dr. Hermann 
Dietrich-Troeltsch

Dr. Patricia Scholten

Peter-Paul Pietsch

15 

12,55 

12,55 

VOX

VOX Television 
GmbH

0,3

DCTP          
Entwicklungsgesellschaft für 

TV-Programm mbH

VOX 
Holding GmbH

99,7

100

Constanze-Verlag 
GmbH & Co. KG

25,1 

24,6 

Familie Jahr

100 (Z)

RTL Group 
Vermögensver-
waltungs GmbH

100 

3,3  und Stimmrechts-
mehrheit

 

 

Die der Antragstellerin sowie der RTL Group S.A. und der Bertelsmann AG zuzurechnenden Pro-

gramme erreichten im Referenzzeitraum einen Zuschaueranteil von 25,6 %. Wegen der im Programm 

RTL gesetzmäßig veranstalteten Regional- und Drittfensterprogramme verringert sich der zurechen-

bare Zuschaueranteil um fünf Prozentpunkte auf 20,6 % und liegt somit unter der Schwelle von 25 %, 

an die der Rundfunkstaatsvertrag in § 26 Abs. 2 Vermutungstatbestände für das Vorliegen vorherr-

schender Meinungsmacht knüpft.  
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Im Hinblick auf die starke Stellung der RTL Group und der Bertelsmann AG im bundesweiten Fernse-

hen und auf ihre umfang- und einflussreichen Aktivitäten im Medienbereich überprüft die KEK in stän-

diger Praxis den Grundtatbestand vorherrschender Meinungsmacht des § 26 Abs. 1 RStV auch au-

ßerhalb der Vermutungstatbestände des § 26 Abs. 2 RStV.  

 

Die KEK hat zuletzt mit Beschluss i. S. SUPER RTL festgestellt, dass in der Gesamtbetrachtung der 

crossmedialen Aktivitäten der RTL Group S.A. und der Bertelsmann AG – mit Ausnahme der Aktivitä-

ten im Onlinebereich – keine wesentlichen, den potenziellen Meinungseinfluss verstärkenden Verän-

derungen eingetreten sind (PM 13/2009). 

 

Im Onlinebereich ist die RTL Group S.A./Bertelsmann AG mit verschiedenen Angeboten stark vertre-

ten. Der Anteil an den IVW-gemeldeten Seitenaufrufen liegt bei 11 %. Unter Berücksichtigung eines 

50-%-Abschlags im Zusammenhang mit den nur unvollständig erfassten Seitenaufrufen von werbere-

levanten oder redaktionell gestalteten Webseiten verbleibt damit für die Onlineangebote der RTL 

Group S.A./Bertelsmann AG rechnerisch ein „Marktanteil“ von rund 5,5 %. Dieser Marktanteil sagt 

jedoch über den Einfluss auf die Meinungsbildung noch nichts aus. Eine Umrechnung nach Gewich-

tungsmerkmalen in vergleichbare Zuschaueranteile als Messgrößen für die Meinungsmacht im bun-

desweiten Fernsehen ist insbesondere durch die ganz andere Art einer durch gezielte Visits geförder-

ten Meinungsbildung erschwert.  

 

Zur Ermittlung des von der RTL Group S.A./Bertelsmann AG erzielten Meinungseinflusses müssen zu 

dem nach Abzug der Bonuspunkte zurechenbaren Zuschaueranteil von gegenwärtig 20,6 % zunächst 

etwa 4 % aufgrund der übrigen Aktivitäten der RTL Group S.A./Bertelsmann AG – ohne Einbeziehung 

des Online-Bereichs – hinzugezählt werden. Der sich daraus ergebende, am Zuschaueranteil von 

rund 24,6 % gemessene Meinungseinfluss wird dann noch durch die Online-Aktivitäten verstärkt. 

Selbst wenn man dem Online-Bereich gegenüber seiner früheren Gewichtung von ½ nunmehr eine 

höhere medienkonzentrationsrechtliche Bedeutung beimisst, wird die Schwelle für die Annahme vor-

herrschender Meinungsmacht jedenfalls nicht erreicht. Somit kann auch vor dem Hintergrund der wei-

terhin bestehenden Unsicherheiten bei der Bestimmung des Einflusspotenzials von Online-Angeboten 

festgestellt werden, dass die RTL Group S.A./Bertelsmann AG in der Gesamtbetrachtung ihrer Me-

dienaktivitäten keinen Einfluss erlangt, der nach dem Leitbild des § 26 Abs. 2 RStV als vorherrschend 

einzustufen wäre. Daher ist auch unter dem Tatbestand des § 26 Abs. 1 RStV nicht von vorherr-

schender Meinungsmacht auszugehen.  

 

 

Potsdam, 14. Juli 2010 

 
 
 
 
 
 

Informationen zu Beteiligungsverhältnissen, Zuschaueranteilen, medienrelevanten verwandten Märkten sowie zur 
KEK finden Sie im Internet unter http://www.kek-online.de. 


